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Aus den Verhandlungen des Regierungsrates 
 

Aufsichtsbeschwerde gegen Erziehungsrat an Kantonsrat überwiesen 

 
Der Regierungsrat hat die von Claudio Kuster eingereichte Aufsichtsbeschwerde in Sachen Er-

ziehungsrat zur Kenntnis genommen. Die Aufsichtsbeschwerde verlangt die Überprüfung der 

rechtmässigen Zusammensetzung des Erziehungsrates (und allfälliger weiterer vom Kantonrat 

gewählten Kommissionen bzw. Behörden) insbesondere mit Blick auf das Gesetz über die Ge-

waltentrennung. Dieses Gesetz ist auf die vom Kantonsrat gewählten Behörden und ausserpar-

lamentarischen Kommissionen anwendbar. Der Regierungsrat hat die Aufsichtsbeschwerde zu-

ständigkeitshalber an den Kantonsrat zur Behandlung überwiesen. 

 

Der Erziehungsrat ist nach dem Schulgesetz das oberste Exekutivorgan im Schulwesen. Die 

Mitglieder werden vom Kantonsrat gewählt. Der Regierungsrat steht hierarchisch nicht über dem 

Erziehungsrat und hat demgemäss auch keine Weisungsbefugnis gegenüber dem Erziehungs-

rat. Der Regierungsrat ist demnach nicht Aufsichtsbehörde über den Erziehungsrat und kann 

deshalb auch keine aufsichtsrechtlichen Massnahmen gegenüber dem Erziehungsrat anordnen. 

Die Beschwerde ist entsprechend an das Kantonsparlament als Wahlbehörde des Erziehungs-

rates und Oberaufsichtsbehörde zu überweisen, damit dieses die Rechtmässigkeit der Zusam-

mensetzung des Erziehungsrates (und allenfalls weiterer von ihm eingesetzten Kommissionen) 

überprüfen kann.  
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